
Das Verbandsverant-
wortlichkeitsgesetz
(VbVG) normiert ei-

nerseits, wann und unter
welchen Voraussetzungen
Verbände zur strafrechtli-
chen Verantwortung gezo-
gen werden können, und an-
dererseits Besonderheiten
des Strafverfahrens gegen
diese. Vor Inkrafttreten des
VbVG konnten ausschließ-
lich natürliche Personen
strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden,
unabhängig davon, ob durch
diese Straftat ein Verband,
für den sie tätig geworden
sind, begünstigt wurde oder
ob das Ergebnis dieser
Straftat dem Verband zu-
gute gekommen ist. 

Auch vor dem Inkrafttre-
ten des VbVG war es mög-
lich, Verbände im weitesten
Sinne subsidiär zur Ein-
bringlichmachung von
Geldstrafen haftbar zu ma-
chen, die über Entschei-
dungsträger des Verbands
verhängt wurden; ebenso
war es möglich, eine even-
tuelle Bereicherung, die
durch die Straftat natürli-
cher Personen einem Ver-
band zugute gekommen ist,
im strafrechtlichen Sinne
abzuschöpfen.

Diese Maßnahmen gegen
Verbände waren aber für
den Gesetzgeber unzurei-
chend, um eine präventive
Wirkung zur Unterbindung
von Straftaten zu erzeugen.
Insbesondere durch zahlrei-
che Rechtsakte der Europäi-
schen Union und durch völ-
kerrechtliche Verpflichtun-
gen hat sich der Gesetzge-
ber veranlasst gefühlt, auch
Verbände strafrechtlich zur
Verantwortung zu ziehen.
Subsidiär zum VbVG sind

die Bestimmungen des
Strafgesetzbuches anzuwen-
den.

Für eine Verantwortung
des Verbandes kommen alle
Tatbestandstypen des Straf-
gesetzbuchs und des Neben-
strafenrechts in Frage, somit
auch Mord oder Sexualde-
likte. Nicht umfasst sind Fi-
nanzdelikte des Finanzstraf-
rechts.

Anlassfall für das Gesetz
war nicht das tragische
Bergbahnunglück in Kaprun
im Jahr 2000, sondern das
Verlangen der Europäischen
Union, im Speziellen des
Europarats und der OECD.
Auch wären im Strafverfah-
ren Kaprun gegen die natür-
lichen Personen der ver-
schiedenen Verbände keine
Verurteilungen der Verbän-
de selbst möglich gewesen,
da ja die handelnden natürli-
chen Personen freigespro-
chen wurden.

Unter Verband versteht
der Gesetzgeber jede juristi-
sche Person, wie insbeson-
dere Aktiengesellschaften,
Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Stiftun-
gen, Vereine, auch politi-
sche Parteien, Genossen-
schaften und Personenge-
sellschaften, wie Komman-
ditgesellschaften und Offe-
ne Handelsgesellschaften
oder eingetragene Erwerbs-
gesellschaften.

Nicht als Verbände
zählen hingegen der Bund,
die Länder, die Gemeinden
und andere juristische Per-
sonen, soweit sie in Voll-
ziehung der Gesetze han-
deln. Auch Kirchen und
Religionsgesellschaften fal-
len nicht unter den Begriff
des Verbandes, sofern sie
innerhalb ihrer seelsorgeri-

schen Tätigkeit gehandelt
haben.

Private juristische Perso-
nen gelten dann nicht als
Verbände, wenn sie in Aus-
übung von Aufgaben tätig
waren, die ihnen im Rah-
men der Hoheitsverwaltung
übertragen worden sind.
Auch Gesellschaften nach
bürgerlichem Recht fallen
nicht in den Verantwortlich-
keitsbereich des VbVG. 

Verantwortlichkeit. Der
Gesetzgeber kann lediglich
die Verantwortlichkeit von
Verbänden für strafbare
Handlungen seiner natürli-
chen Personen wie Ent-
scheidungsträger oder Mit-
arbeiter feststellen. Da der
Verband als solcher nicht
schuldhaft handeln kann
und deshalb auch nicht
schuldig sein kann, eine
Straftat begangen zu haben,
kommt hier lediglich eine
Verantwortlichkeit des Ver-
bandes für ein schuldhaftes
Verhalten seiner Entschei-
dungsträger oder Mitarbei-
ter in Frage. 

Ein Verband ist dann
strafrechtlich verantwort-
lich, wenn prinzipiell
Straftaten im Namen dieses
Verbandes begangen wer-
den, und zwar aus seinem
Organisationsbereich her-
aus, und diese Straftaten
nicht im ausschließlichen
Eigeninteresse von Einzel-
personen begangen wurden.
Vom VbVG ausgeschlossen
sind Taten, die sich unmit-
telbar gegen die Interessen
des Verbandes richten und
solche, die von Betriebsan-
gehörigen ausschließlich auf
eigene Rechnung etwa unter
Ausnützung der durch die
Tätigkeit geschaffenen Ge-
legenheiten begangen wer-

den, wie beispielsweise der
Diebstahl durch einen Mit-
arbeiter. Das Verbandsver-
antwortlichkeitsgesetz
möchte somit insbesondere
Fälle der Wirtschaftskrimi-
nalität und Umweltstrafde-
likte abdecken. 

Die Straftaten müssen
entweder durch einen Ent-
scheidungsträger oder durch
einen Mitarbeiter des Ver-
bandes begangen worden
sein. Für Straftaten eines
Entscheidungsträgers ist der
Verband dann verantwort-
lich, wenn dieser die Tat
rechtswidrig und schuldhaft
als Entscheidungsträger des
Unternehmens bzw. des
Verbandes begangen hat.
Unter Entscheidungsträger
ist jeder zu verstehen, der
maßgebenden Einfluss auf
die Geschäftsführung des
Verbandes ausübt, wie ins-
besonders Geschäftsführer,
Vorstandsmitglieder, wobei
auch eventuell maßgebliche
Kreditgeber des Verbandes
– beispielsweise Banken –
unter den Begriff der Ent-
scheidungsträger fallen kön-
nen, da diese durch ihre
Kreditpolitik Weisungen auf
die Geschäftsführung ausü-
ben könnten. 

Weiters zählen als Ent-
scheidungsträger auch Mit-
glieder des Aufsichtsrats
oder generell jede natürliche
Person, die Kontrollbefug-
nis im Rahmen des Verban-
des in leitender Stellung
ausübt, wie beispielsweise
der Leiter der Controlling-
Abteilung eines Unterneh-
mens.

Für Straftaten von Mitar-
beitern haftet der Verband
nur dann, wenn der Mitar-
beiter rechtswidrig gehan-
delt hat und der Verband die
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Verantwortlichkeit von Verbänden für gerichtliche Straftaten geregelt.



Begehung der Tat dadurch
ermöglicht oder erleichtert
hat, dass der Entscheidungs-
träger, dem der Mitarbeiter
verantwortlich ist, die nach
den Umständen gebotene
und zumutbare Sorgfalt
außer Acht gelassen hat –
insbesondere dadurch, dass
er wesentliche technische,
organisatorische oder perso-
nelle Maßnahmen zur Ver-
hinderung der Tat unterlas-
sen hat. Dies kann insbeson-
dere fehlende Maßnahmen
hinsichtlich einer Unfall-
prävention oder mangelnde
Einschulungen betreffen. 

Denkbar wären beispiels-
weise eine Haftung des Ver-
bandes, wenn einer seiner
Lkw-Fahrer wegen Über-
müdung einen Unfall verur-
sacht und Personen zu Scha-
den kommen. Sollte der
Lkw-Fahrer nicht genügend
instruiert worden sein, Fahr-
ten nicht ohne Einhaltung
der Ruhepausen durchzu-
führen, so haftet der Ver-

band. Denkbar wäre auch
eine Weisung eines Ent-
scheidungsträgers, Ruhe-
pausen nicht einzuhalten,
wodurch aufgrund der Über-
müdung der Unfall verur-
sacht wurde. Unter „Mitar-
beiter“ im Sinne des VbVG
ist jeder zu verstehen, der
aufgrund eines Dienstver-
hältnisses Arbeitsleistungen
für den Verband erbringt
oder zu ihm in einem Lehr-
oder Ausbildungsverhältnis
steht. Auch Heimarbeiter
oder arbeitnehmerähnliche
Dienstnehmer im Rahmen
eines freien Dienstvertrages
fallen unter den Begriff Mit-
arbeiter.

Strafen. Sollte nunmehr
ein Verband für eine Straftat
verantwortlich sein, so ist
nach dem VbVG eine Geld-
buße durch das Gericht zu
verhängen, wobei für diese
das für natürliche Personen
geltende Tagessatzsystem
anzuwenden ist. Die Anzahl

der Tagsätze ist nach De-
liktsarten zwischen 40 und
180 Tagessätzen gestaffelt.
Die Höhe des Tagsatzes
hängt von der Ertragslage
des Verbandes ab; als Be-
rechnungsmethode ist ein
360stel des Jahresertrags
heranzuziehen, wobei pro
Tagsatz mindestens 50
höchstens 10.000 Euro zu
verhängen sind. Die Höhe
des Tagsatzes kann um ein
Drittel über- oder unter-
schritten werden. Bei ge-
meinnützigen Verbänden
liegt die Höhe des Tagsatzes
zwischen 2 und 500 Euro.
Es ist jedoch vom Gesetzge-
ber ausdrücklich vorgese-
hen, dass die Höhe des Tag-
satzes nicht zur Existenzge-
fährdung des Verbandes
führen sollte. 

Die Höhe des Tagsatzes
hängt von mehreren Fakto-
ren ab. Die Schwere der Tat,
die Schwere des Vorwurfs
odere bereits vorliegende
Vorstrafen sind zu berück-

sichtigen. Es sind somit Er-
schwerungs- und Milde-
rungsgründe im Gesetz vor-
gesehen. Auch die Höhe des
durch die begangene Straftat
erlangten Vorteils ist zu
berücksichtigen. Sollte der
Verband Schadensgutma-
chung geleistet bzw. Schrit-
te zur zukünftigen Verhin-
derung ähnlicher Taten un-
ternommen haben, ist dies
als Milderungsgrund zu
werten; ebenso, ob die
Straftat lediglich durch Mit-
arbeiter oder durch Ent-
scheidungsträger begangen
wurde.

Die Strafe wäre bei-
spielsweise auch dann zu
mildern, wenn im Falle ei-
nes Verbandes nach dessen
gesellschaftsrechtlicher
Konstruktion der Alleinge-
sellschafter zugleich Allein-
geschäftsführer ist, somit ei-
ne „Ein-Mann-Gesellschaft“
vorliegt und der Geschäfts-
führer als Entscheidungsträ-
ger die Straftat begangen
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Landesgericht Wien: Seit 1. Jänner 2006 können nicht nur natürliche Personen, sondern auch Verbände vor Gericht stehen.



haben sollte. Hier wären
prinzipiell sowohl der Ge-
schäftsführer als auch die
Gesellschaft zu bestrafen,
für die Gesellschaft liegt
aber ein Milderungsgrund
vor.

Im Sinne der einheitli-
chen Systematik des Straf-
rechts und des Strafprozess-
rechts sieht auch das VbVG
neben den Milderungs- und
Erschwerungsgründen ver-
schiedene Möglichkeiten
der Erleichterung der Geld-
bußen und das Absehen ih-
rer Verhängung vor.

Bedingte Buße. Es gibt
ganz- oder teilbedingte
Bußen. Im Fall einer be-
dingten oder einer teilbe-
dingten Geldbuße kann eine
Probezeit zwischen einem
und drei Jahren verhängt
werden.

Voraussetzung für eine
bedingte Geldbuße ist, dass
der Verband zu nicht mehr
als 70 Tagsätzen verurteilt
worden ist. Falls anzuneh-
men ist, dass die Verhän-
gung einer bedingten Geld-
buße genügt, um den Ver-
band von der Begehung
weiterer Straftaten abzuhal-
ten und es nicht der Voll-
streckung der Geldbuße be-
darf, um der Begehung von
Taten anderer entgegenzu-
wirken – somit aus general-
und spezialpräventiven
Gründen die Vollstreckung
einer Geldbuße nicht not-
wendig ist – kann eine be-
dingte Strafnachsicht ausge-
sprochen werden. Entschei-
dend für das Gericht wird
hier sein, wie schwer das
Gewicht der Pflichtverlet-
zung ist, ob frühere Verur-
teilungen vorliegen und ob
der Verband sofort nach
dem Eintritt der Straftat
Maßnahmen gesetzt hat, die
weitere Straftaten verhin-
dern sollten.

Auch ist die Verhängung
von Weisungen vorgesehen,
von der die bedingte Straf-
nachsicht abhängig gemacht
werden kann. Die wichtigste

und zwingendste Maßnah-
me der Weisung ist die
Schadensgutmachtung. An-
sonsten kommen andere
Weisungen in Betracht, die
jedoch nur mit Einverständ-
nis des Verbandes verhängt
werden können, wie bei-
spielsweise die Zustimmung
zu technischen, organisato-
rischen oder personellen
Maßnahmen, die der Bege-
hung weiterer Taten entge-
genwirken sollen. Analog
zur bedingten Strafnachsicht
ist im VbVG die Widerrufs-
möglichkeit einer solchen
im Fall einer neuerlichen
Straftat vorgesehen. 

Die Verjährungsfristen
für Geldbußen nach dem
VbVG betragen zehn Jahre
bei Geldbußen zwischen 51
und 100 Tagsätzen, fünf-
zehn Jahre bei Geldbußen
über diesem Tagsatz und
fünf Jahre unter dem Tag-
satz von 51.

Diversion. Als weitere
Möglichkeit einer Strafmil-
derung ist im VbVG wie im
allgemeinen Strafrecht die
Diversion vorgesehen – also
der Rücktritt von der Ver-

folgung durch den Staatsan-
walt. Voraussetzung für die
Durchführung einer diver-
sionellen Maßnahme ist,
dass der Verband den ent-
standenen Schaden wieder-
gutgemacht hat, Schäden
aus anderen Taten beseitigt
hat und dies dem Staatsan-
walt nachweist. Als mögli-
che diversionelle Maßnah-
men kommen die Zahlung
eines Geldbetrags oder das
Durchführen gemeinnützi-
ger Leistungen innerhalb ei-
ner Frist von maximal sechs
Monaten in Frage, wobei
die genaue Frist durch den
Staatsanwalt festgelegt
wird. Auch kann nur das
Festsetzen einer Probezeit
als diversionelle Maßnahme
vorgesehen werden, wenn
der Verband gewisse Maß-
nahmen zur Prävention von
Straftaten ergreift.

Absehen von Verfolgung.
Das Gesetz sieht auch das
Absehen von der Verfol-
gung durch den Staatsan-
walt vor. Damit kommt es
nicht zur Überprüfung der
Verantwortlichkeit eines
Verbandes. Dies soll vor al-

lem Bagatellstraftaten ent-
kriminalisieren. Dem Staats-
anwalt kommt zwar Ermes-
sen zu, ob er von der Ver-
folgung absehen wird, er hat
jedoch mehrere Komponen-
ten zu berücksichtigen, wie
beispielsweise die Schwere
der Tat, das Gewicht der
Pflichtverletzung und die
Folgen der Tat.

Opportunitätsprinzip.
Hinsichtlich der Verfolgung
der Verantwortlichkeit eines
Verbands ist im Gegensatz
zum allgemeinen Strafrecht
das Opportunitätsprinzip
vorgesehen. Dies bedeutet,
dass der Staatsanwalt das
Strafverfahren einstellen
kann, wenn die Ermittlung
der Verantwortlichkeit des
Verbands oder die Verfol-
gungsanträge mit einem be-
trächtlichen Aufwand ver-
bunden wären, der außer
Verhältnis zur Bedeutung
der Sache oder der zu er-
wartenden Sanktion steht.
Auch davon gibt es Ausnah-
men.

Der Verband ist nicht be-
rechtigt, hinsichtlich der
ihm auferlegten Geldbuße
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Für Unternehmen gilt nicht nur das Zivilrecht, sondern auch das Strafgesetz.



einen Rückgriff auf Ent-
scheidungsträger oder Mit-
arbeiter des Unternehmens
durchzuführen. Die Geld-
bußen sind steuerlich nicht
absetzbar.

Eine verhängte Geldbuße
gegenüber einem Verband
kann auch auf dessen
Rechtsnachfolger überge-
hen. Falls es mehrere
Rechtsnachfolger geben
sollte, kann eine über den
Rechtsvorgänger verhängte
Geldbuße gegen jeden
Rechtsnachfolger vollstreckt
werden.

Für das Strafverfahren
gegenüber dem Verband ist
jenes Gericht zuständig, das
für die verdächtigten oder
beschuldigten natürlichen
Personen zuständig ist, um
Mehrgleisigkeiten von Ver-
fahren zu verhindern. Es
kann aber zur Sicherung des
Strafverfahrens zu einer Ab-
sonderung desselben gegen
den Verband kommen.

Auch wird normiert, dass
die verantwortlichen Ent-
scheidungsträger bzw. Mit-
arbeiter im Verfahren gegen
den Verband als Beschul-
digte zu vernehmen sind,
auch wenn sie bereits verur-
teilt wurden.

Die Mitarbeiter, die
eventuell die Straftat began-
gen haben, sind als Beschul-
digte in diesem Verfahren
anzusehen. Vertretungsbe-
fugt im Strafverfahren des
Verbandes sind die Ent-
scheidungsträger. Falls
sämtliche Entscheidungsträ-
ger die Straftat begangen
haben, ist ein Kurator zu be-
stellen, und zwar von Amts
wegen, da sonst die Interes-
sen des Verbandes gefährdet
sein könnten.

Da es für einen Verband
keine Untersuchungshaft
wegen Flucht- oder Verdun-
kelungsgefahr gibt, wurde
das Instrument der einstwei-
ligen Verfügung geschaffen.
Die einstweiligen Verfügun-

gen können zur Sicherung
einer zu verhängenden
Geldbuße vorgesehen wer-
den, wenn dringender Tat-
verdacht besteht und zu be-
fürchten ist, dass die Ein-
bringlichmachung durch das
Wegschaffen von Vermö-
genswerten erschwert wer-
den kann. Beispielsweise
wäre eine Sicherung das
Sperren von Konten oder
der Entzug der Verfügungs-
berechtigung hierüber.

Zur Sicherung von Geld-
bußen wäre auch die Pfän-
dung von Bankguthaben
oder von noch offenen aus-
haftenden Rechnungen
denkbar.

Nachdem das Verfahren
sowohl gegen die verant-
wortlichen Entscheidungs-
träger und die Mitarbeiter
als auch gegen den Verband
gemeinsam geführt wurde,
ist am Ende des Beweisver-
fahrens eine Zweiteilung
durchzuführen. Zunächst
sind die Urteile gegen die

natürlichen Personen zu fäl-
len. Falls diese natürlichen
Personen freigesprochen
werden sollten, hat die
Staatsanwaltschaft drei Ta-
ge Zeit, sich zu erklären, ob
sie gegen den Verband wei-
ter verhandeln möchte. Soll-
ten die natürlichen Personen
verurteilt worden sein, wer-
den danach die Schlussan-
träge und die Schlussvorträ-
ge hinsichtlich des Verfah-
rens gegen den Verband ge-
führt und danach wird das
Urteil gegen den Verband
verkündet.

Die Regelungen über
Rechtsmittel und die Ein-
bringlichmachung von
Geldbußen richten sich nach
den allgemeinen Regeln der
StPO und dem Einbrin-
gungsgesetz.

Dem Verband kommen
im Verfahren gegen die
natürlichen Personen diesel-
ben Rechte zu, wie sie  dem
Beschuldigten zustehen.

Philipp J. Graf
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Für Verbände ist es not-
wendig, über ein Präven-

tions- und Vorsorgemana-
gement (rechtliches Riskm-
anagement) zu verfügen.
Prinzipiell haben größere
Verbände bereits diese
Möglichkeiten in Betracht
gezogen.

Langfristig wird es auch
für Klein- und Mittelbetrie-
be unerlässlich sein, Vor-
kehrungen bezüglich des
Unternehmensstrafrechts zu
treffen. Die wichtigsten
Präventionspunkte, die mit
dem Rechtsbeistand des
Unternehmens abzuklären
wären, sind genaue Analy-
sen der besonders risikobe-
hafteten Bereiche sowie ei-

ne genaue Abgrenzung von
Verantwortlichkeiten inner-
halb eines Verbandes und
die laufende Dokumentati-
on von Entscheidungspro-
zessen und deren Ergebnis-
sen bzw. genaue Dokumen-
tation der Einschulung hin-
sichtlich gefährlicher Pro-
dukte. Verbände, die über
ein solches Riskmanage-
ment verfügen, werden dem
VbVG gelassen entgegense-
hen können. 

Wiedergutmachung. Ge-
schädigte haben aus den
Straftaten von Entschei-
dungsträgern und eventuell
Mitarbeitern eines Verban-
des die Möglichkeit, den ih-

nen entstandene Schaden
auf kostengünstigem Wege
gegen den Verband geltend
zu machen – sie können
sich im Verfahren gegen
den Verband als Privatbe-
teiligte anschließen. Ein
weiterer Vorteil des Privat-
beteiligten liegt darin, ein-
facher wesentliche Informa-
tionen zu erlangen, die in
einem etwaigen Zivilver-
fahren verwertet werden
können, sofern das Gericht
hinsichtlich der Ansprüche
der Geschädigten diese auf
den Zivilrechtsweg verwei-
sen sollte. 

Rechtliches Riskmanage-
ment. Unternehmen werden
nunmehr gezwungen sein,
ein rechtliches Riskmanage-
ment einzuführen und die-
ses laufend an die Anforde-
rungen des geschäftlichen
Ablaufs anzupassen und
dessen Einhaltung laufend

zu kontrollieren. Wesent-
lich ist, dass Verbände aus-
reichend dokumentieren
müssen, dass eventuell vor-
liegende unzureichende Ab-
sicherungen eines Produkti-
onsvorgangs nicht auf man-
gelnde Sorgfaltsrichtlinien
eines Unternehmens
zurückzuführen sind. 

Es wird daher unum-
gänglich sein, sämtliche
Tätigkeitsbereiche des Un-
ternehmens im rechtlichen
Sinn detailliert zu analysie-
ren, umfassende juristische
Beratung durch einen
Rechtsanwalt einzuholen
und Präventionsmaßnahmen
zur Verhinderung von Risi-
ken zu ergreifen. 

Konkret anzuraten wären
laufende Schulungen, die
Bestellung von so genann-
ten Risikobeauftragten und
der Abschluss einer speziel-
len Haftpflicht- und Rechts-
schutzversicherung.
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Riskmanagement
Unternehmen werden präventives Riskmanage-
ment betreiben müssen, um nicht vom Ernstfall

überrascht zu werden.


